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 Veröffentlicht am 16.03.1994

Norm

ABGB §1152 F1

Rechtssatz

Der Arbeitgeber ist bei nachträglichem Hervorkommen von gravierenden, während des aufrechten

Arbeitsverhältnisses begangen, die Weitergewährung der Altersversorgung unzumutbar machenden

Treuep:ichtverstößen zur Einstellung der Pensionsleistung berechtigt, auch wenn keine diesen Fall erfassende

Treuepflichtklausel besteht.
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